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WISSENSWERTES

OBV-RICHTLINIEN  FUR
AKM-MELDUNG

STEUERREFORM - 
INFORMATIONEN  ZU  DEN
NEUEN  REGELUNGEN  DER 
REGISTRIERKASSENPFLICHT

Seit Längerem wird das Bestreben 
verfolgt, die administrativen Abwick-
lungen zwischen AKM–Angelegen-
heiten und den Musikkapellen des 
Österreichischen Blasmusikverbandes 
zu erleichtern. Zwischen der AKM 
und dem ÖBV besteht ein partner-
schaftlicher Vertrag, in dem seinen 
Mitgliedskapellen die Bewilligung der 
Aufführung von Werken grundsätz-
lich erteilt wird. Im Gegenzug dazu 
verrechnet die AKM einen jährlichen 
Pauschalbetrag, der aus einer Kopf-
quote der einzelnen Musikkapellen 
errechnet wird.

Mit dem Pauschalbetrag sind 
alle eigenen Veranstaltungen von 
Musikkapellen, von Bezirks- und 
Landesverbänden und Veranstal-
tungen des ÖBV abgedeckt, sofern 
das Programm der Veranstaltung 
von folgenden Musikensembles bzw. 
Musikkapellen bestritten wird:

• Mitgliedskapellen des ÖBV
• Einer oder mehreren Auswahl-
gruppen einer Musikkapelle, eines 
Bezirks- oder Landesverbandes bzw. 
des ÖBV, sofern sie im Auftrag derer 
musizieren
• Einem Bezirks- oder Landesblasor-
chester (die Musiker dieser Orchester 
müssen Mitglieder des ÖBV sein)

Mit der Pauschalierung nicht abge-
deckt sind:

•  Veranstaltungen, bei denen das 
Programm nicht überwiegend von 
Mitgliedskapellen des ÖBV bestritten 
wird
• Veranstaltungen, bei denen ein 
Mitveranstalter zusätzlich zu einem 
dem ÖBV angeschlossenen Verein 
auftritt
• Veranstaltungen mit Tanz
• Tonfilmvorführungen
• Konzerte, bei denen Berufsmusik-
kapellen mitwirken

Musikprogrammmeldungen
Es besteht Programmmeldepflicht 
für alle öffentlichen Aufführungen 
aller Vereine, egal, ob Eigen- oder 

Welche Veranstaltungsumsätze 
sind von der Registrierkassen-, 
Einzelaufzeichnungs- und Bele-
gerteilungspflicht ausgenommen?  
Ausgenommen sind Umsätze von 
unentbehrlichen Hilfsbetrie-
ben abgabenrechtlich begünstigter 
Körperschaften (z.B. Musikvereine) 
die im Rahmen von Veranstaltun-
gen (bspw. Konzertveranstaltungen) 
erzielt werden.

Durch die neue Barumsatz-
verordnung sind weiters Umsätze 
von entbehrlichen Hilfsbetrieben 
von abgabenrechtlich begünstigten 
Körperschaften ausgenommen, die 
unter den nachstehenden Vorausset-
zungen erzielt werden:

• Die Organisation der Veranstaltung 
(Planung und Mitarbeit während der 
Veranstaltung), sowie eine Verpfle-
gung der Besucher der Veranstaltung 
wird durch Mitglieder der Körper-
schaft oder deren nahen Angehöri-
gen durchgeführt bzw. bereitgestellt.

• Bei Auftritten von Musik- oder 
anderen Künstlergruppen werden 
nicht mehr als € 1.000,-- pro Stunde 
für die Unterhaltungsdarbietungen 
verrechnet.

• Umsätze im Rahmen von gesel-
ligen Veranstaltungen der Körper-
schaft, die einen Zeitraum von 
48 Stunden im Kalenderjahr nicht 
übersteigen.

Die AKM vertritt unsere Musikschaffenden, also 
Autoren, Komponisten und Musikverleger, basie-
rend auf rechtlichen Gegenständen wie dem Urhe-
berrechtsgesetz und dem Verwertungsgesellschaf-
tengesetz. Dem Österreichischen Blasmusikverband 
sind besonders die Förderung österreichischer 
Komponisten und die Bereitstellung österreichischer 
Blasmusikliteratur von Bedeutung.

Erlass zur Registrierkassenpflicht vom 12.11.2015 
veröffentlicht – Wirksamkeit ab 2016

Aufgrund von häufigen Anfragen zu diesem Thema 
möchte ich hinsichtlich der Ausnahmen 
(z.B. Vereine) Stellung nehmen. 

Fremdveranstaltung, während des 
gesamten Jahres, unabhängig vom 
Anlass und in welchen Gruppen, vom 
Ensemble über die Jugendblasorches-
ter, bis zum vollzähligen Verein. Die 
Programmmeldung erfolgt auch für 
Gruppen im Namen der jeweiligen 
Musikkapelle. Es gilt das Prinzip, dass 
jeder Musikverein für die Meldung 
aller gespielten Musikstücke aller 
seiner Ensembles, egal, bei welchen 
Veranstaltungen, verantwortlich ist 
(dies gilt auch bei Verbandsveranstal-
tungen).

PAUSCHALBETRÄGE

Pauschalbetrag für 2016 je Einzelmit-
glied des Musikvereines pro Jahr (gilt 
für aktive Musikerinnen und Musiker):

Ohne USt.

€ 6,48
€ 3,26

€ 5,45

„Normalverein“
Jugendkapelle
Verein in Ge-
meinden unter 
500 Einwohner

Mit USt.

€ 7,78
€ 3,91

€ 5,45

Termine
Die AKM-Programmmeldungen und 
die Erfassung der Daten der Musik-
vereine sind von großer Wichtigkeit. 
Die Meldungen können über die 
Softwarelösungen der Landesver-
bände oder unter www.blasmusik.
at – „Mitglieder Login“ durchgeführt 
werden.

Die Abgabefrist der Programmmel-
dungen ist der 31. Jänner 2016 für 
alle Aufführungen des Kalenderjahres 
2015! Die AKM-Programmmeldun-
gen können fortlaufend gemeldet 
werden und erleichtern somit dem 
Musikverein den Meldungsprozess.

Erich Riegler
Vizepräsident des ÖBV

Michael Krimplstätter
Bundesfinanzreferent des ÖBV

Anmerkung: Hinsichtlich der 
48-Stunden-Regelung wurde in 
den Vereinsrichtlinien (Wartungs-
erlass 2015) eine Konkretisierung 
vorgenommen: Bei mehrtätigen 
Vereinsfesten sind nicht die tatsächli-
chen Veranstaltungs- und Aus-
schankstunden zu zählen, sondern es 
ist die Zeit vom Festbeginn bis zum 
Festende durchzuzählen. Somit sind 
auch die Stunden zu berücksichtigen, 
in denen kein Ausschank betrieben 
wird. Liegt für die Veranstaltungen 
allerdings eine behördliche Genehmi-
gung vor, sind nur die im Geneh-
migungsbescheid angegebenen 
tatsächlichen Veranstaltungs- und 
Ausschankstunden zu zählen. 

Tipp: Weitere detaillierte Antworten 
und mehr Infos finden Sie auf der 
Homepage des Bundesministerium 
für Finanzen – www.bmf.at
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